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Beschlussvorlage Nr. 006/2023 

 

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29. März 2023 

 

 
 

Gegenstand der Vorlage: Vereinbarung mit dem Landkreis Zwickau zum Breitbandausbau 

im Rahmen der „Grauen-Flecken“-Förderung in der Gemeinde 

Neukirchen/Pleiße  

 

  

Gesetzliche Grundlage: ▪ Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staat-

liche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitband-

ausbau (2013/C 25/01), 

▪ Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus  

der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-

land“ des BMDV, 

▪ Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstüt-

zung des Aufbaus von Gigabitnetzen in „graue Flecken“, 

▪ Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr zur Förderung des Ausbaus von Hochge-

schwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touris-

tisch relevanten, öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugängli-

chen Hot Spots/WLAN (Richtlinie Digitale Offensive Sachsen - 

RL DiOS) 

▪ Sächsische Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung   

 

 

 

Begründung:    Eine sehr gute und flächendeckende Breitbandversorgung ist eine  

    wesentliche Voraussetzung für die weiterhin positive wirtschaft- 

    liche Entwicklung der Gemeinde Neukirchen/Pleiße. In den letzten 

    Jahren  konnten dahingehend schon deutliche Fortschritte erzielt  

    werden.  

 

    Mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 022/2019 vom 24. April 2019 

wurde sich bereits dem 1. Ausbauprojekt des Landkreises, der 

„Weiße-Flecken“-Förderung angeschlossen. Durch Kreistagsbe-

schluss wurde am 15.12.2022 die Eins Energie in Sachsen GmbH 

& Co. KG mit der Umsetzung beauftragt. Derzeit läuft der Ab-

gleich der Projekte in der Ausbauplanung.  

 

Mit dieser Vereinbarung wird auch für das zweite Landkreisprojekt 

„-Graue Flecken“- die Grundlage geschaffen, die eine Umsetzung 

der überörtlich bedeutsamen Aufgabe „geförderter Breitbandausbau 
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in gegenwärtigen und künftigen unterversorgten Gebieten“ durch 

den Landkreis Zwickau rechtswirksam ermöglicht.   

Dabei haben alle kreisangehörigen Kommunen die Gelegenheit, 

den Vertrag mit dem Landkreis abzuschließen. 

 

    Das Muster der Vereinbarung ist als Anlage beigefügt.  
 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Gemeinderat Neukirchen, stimmt der Bündelung der  

    kommunalen Aufgabe „geförderter Breitbandausbau in den gegen-

    wärtigen und künftigen unterversorgten Gebieten“ beim Landkreis 

    Zwickau zu und ermächtigt die Bürgermeisterin die entsprechende 

    Vereinbarunge lt. Anlage mit dem Landkreis Zwickau  

    abzuschließen.  
 

 

 

 

Ines Liebald  

Bürgermeisterin  


